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Die deutschen Vorkriegs vermögen im Ausland
Gegenwärtiger Stand der Auseinandersetzungen  

Dr. Ehrenfried Sdiütte, Bremen

T T m  das auf dem Gebiet der deutschen Vorkriegs- 
vermögen bisher Erreidite richtig beurteilen zu 

können, ist es erforderlich, sich die Ausgangslage zu 
vergegenwärtigen, in, der sich Deutschland und die 
deutschen Eigentümer nach der bedingungslosen Kapi
tulation vor 10 Jahren befanden. Die Lage w ar in eini
gen entscheidenden Punkten gründlich verschieden von 
den Möglichkeiten, die sich nach Beendigung des ersten 
Weltkrieges für die deutsche Seite immerhin noch 
geboten hatten.
Während damals eine w enn auch politisch schwache, 
so doch organisatorisch intakte Reichsregierung un
mittelbar nach Friedensschluß die Bemühungen um die 
Rückgewinnung der deutschen Auslandsvermögen auf
nehmen konnte, bestand bis 1949, in  Deutschland über
haupt keine zentrale Regierung. Die zahlreichen ört
lichen Regierungen w aren in einem desorganisierten 
Zustand und hatten verständlicherweise dringendere 
Aufgaben, die sich auf die Bewältigung des Alltags 
richteten. Aber selbst a ls  1949 wenigstens für W est
deutschland eine zentrale Bundesregierung errichtet 
werden durfte, fehlte ihr noch für längere Zeit das zur 
Wahrnehmung der deutschen Interessen im Ausland 
vorbestimmte Organ, nämlich das Auswärtige Amt 
und der Auswärtige Dienst. Das Auswärtige Amt 
durfte erst später eingerichtet werden, u n d 'd e r  Aus
bau des Auswärtigen Dienstes nahm m ehrere Jahre in 
Anspruch.
Außerdem w ar die Bundesregierung bis zum Inkraft
treten des G eneralvertrages als eines Bestandteiles 
der Pariser V erträge am 5. Mai 1955 durch ein aus
drückliches V erbot des Besatzungsstatuts daran  gehin
dert, sich mit den Fragen der deutschen A uslandsver
mögen offiziell überhaupt zu befassen. Auch unter dem 
Regime des Generalvertrages sind bekanntlich die 
Befugnisse der Bundesregierung auf diesem Gebiet 
weiterhin beschränkt, und Vereinbarungen, die sie 
mit andteren S taaten über d ie  Behandlung der Aus
landsvermögen schließt, unterliegen w eiterhin dem 
Vetorecht der drei ehemaligen Besatzungsmächte. Es 
bedarf keiner besonderen geschichtlichen V orkennt
nisse, um sich zu erinnern, daß keine solchen Souve
ränitätsbeschränkungen und Erschwernisse nach dem 
ersten W eltkrieg die deutschen Bemühungen um die 
Rüdsgewinnung der Auslandsvermögen behinderten. 
Kennzeichnend für die Gesamtlage ist die Bestimmung 
des Alliierten Kontrollrats, durch die es bis zum O kto
ber 1948 allen Deutschen verboten war, über ihr V er
mögen im Auslande auch nur mit dem Auslande zu 
korrespondieren. Es ist kein ZufaU, daß die private 
Organisation, die vor Errichtung einer zentralen Re

gierung die Bemühungen zur Rückgewinnung der Aus
landsvermögen aufnahm, die Studiengesellschaft für 
privatrechtliche A uslandsinteressen e. V., erst nach 
Aufhebung dieses V erbots im November 1948 ge
gründet w erden koimte.
Angesidits dieses Nullpunktes, von dem aus der Kampf 
um die Rückgewinnung der deutschen A uslandsver
mögen zu beginnen hatte, ist es ein großer grundsätz
licher Fortschritt, daß nunmehr erstm alig in  aller Form 
und unmißverständlich durch den persönlichen Beauf
tragten  des Bundeskanzlers, H errn Abs, in  seiner 
Eigenschaft als Leiter der deutschen Delegation bei 
den deutsch-amerikanischen Regierungsbesprechungen 
zu Beginn der Erörterungen am 10. Februar 1955 die 
Forderung der Bundesregierung auf Rückgabe der ent- 
eigneten privaten deutschen Vermögen angemeldet 
w orden ist. Diese Eröffnungsrede ist von Senator 
Chavez (Demokrat, New Mexico) am  13. April 1955 
im Senat behandelt und im Protokoll der Senatssitzung 
erstm alig veröffentlicht worden (Congressional Record, 
Senate, 13. 4. 1955, S. 3672—3673).
Das unablässige Bemühen der Bundesregierung und 
vor allem auch der zuständigen Bundesministerien, der 
Gegenseite die U nhaltbarkeit der Enteignungspolitik 
klarzumachen, hat damit ihren vorläufigen Höhepunkt 
erreicht. Der Gegenseite ist nunm ehr die Ausrede ab
geschnitten, sie sei nicht davon unterrichtet, daß die 
Bundesregierung die Enteignung der deutschen Aus
landsvermögen als eine schwere und angesichts der 
bevorstehenden militärischen Allianz unerträgliche po
litische Belastung ansehe.

BISHERIGE REGELUNGEN 
In den einzelnen Ländern sind sehr -untersdiiedliche 
Fortschritte erzielt worden:
U S A ;  Die am  4. März abgeschlossenen Regierungs
besprechungen in W ashington haben zwar ein m ateri
ell nur mageres Ergebnis gebracht, das vor allem auch 
deshalb so unbefriedigend ist, weil juristische Perso
nen unverständlicherweise als Eigentümer minderen 
Rechts angesehen w erden und' nicht einmal an der in 
Aussicht gestellten Teilfreigabe bis zu 10 000 § teil
haben sollen. Immerhin darf nicht übersehen werden, 
daß für 90 V» aller in den USA betroffenen Eigentümer 
die Teilfreigabe von 10 000 $ zugleich die Gesamtrück
gabe ihres Vermögens ist, durch die etwa 50—60 Mill. $ 
w ieder ihren rechtmäßigen Eigentümern zugeführt w er
den. Viel Not, V erbitterung und Enttäusdiung wird 
durch diese Maßnahme geheilt.
Wichtiger sind die in  den USA erreichten grundsätz
lichen Fortschritte. Obenan steht die erwähnte erst-
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malig erhobene Forderung auf prinzipielle Rückgabe. 
Ferner ist widitig, daß die am erikanisdie Regierung 
ihren bisher hartnäckig vertretenen Standpunkt auf
gegeben hat, ihr sei jegliche Rückgabe durch das Ge
setz von 1948 ausdrücklich verboten. Mit der Teilrück
gabe bis zu 10 000 $ hat die amerikanische Regierung 
diese sichere Bastion verlassen. Keimzeichnend für die 
dam it begonnene Entwicklung Ist, daß der Abgeord
nete Burdick, der den Gruppen der amerikanischen 
Kriegsgeschädigten (W ar Claimants) nahestehen dürfte, 
am 26. April 1955 einen Gesetzentwurf eingebradit hat, 
der neben der Befriedigung der Kriegsschadens- 
ersatzansprüche der amerikanischen Staatsangehörigen 
immerhin die nun unbeschränkte Freigabe an alle 
natürlichen Personen vorsieht.
Die deutsch-amerikanischen Regierungsbesprechungen 
haben schließlich insofern einen wichtigen grundsätz
lichen Fortschritt gebracht, als die amerikanische Re
gierung, wenn auch zunächst nur hinsichtlich eines 
Teilbetrages, den von deutscher Seite schon vor länge
rer Zeit entwickelten Grundgedanken angenommen 
hat, für die Lösung der finanziellen Fragen, die sich 
aus der Rückgabe der Vermögen in den USA ergeben, 
die Rückzahlimgen der Bundesregierung auf die Nach- 
kriegs-W irtschaftshilfe zu verwenden.
S c h w e i z :  Der bedeutendste und unbestrittenste Er
folg ist bisher die Rückgabe der deutschen Vermögen 
in der Schweiz. Es handelt sich um Vermögen im Ge
sam twert von etw a 500 Mill. sfr, die allerdings mit 
einer Abgabe in Höhe von einem Drittel des W ertes 
zugunsten der Internationalen Reparationsagentur 
belastet worden sind (Deutsch-schweizerisches Ab- 
lösungsabkommen vom 26. 8. 1952). 
ü b e r  den m ateriellen Erfolg hinaus ist der grundsätz
liche Fortschritt des Abkommens darin zu sehen, daß 
die A lliierten auf ihre Forderung verzichtet haben, daß 
die deutschen privaten  Vermögen als eine Gefahr für 
den W eltfrieden angesehen und daher nicht nur fort
genommen, sondern vor allem  auch liquidiert werden 
müssen. Die deutschen Vermögen w urden vielmehr 
in der Substanz zurückgegeben.
A n d e r e  L ä n d e r :  In vielen anderen Ländern sind 
m ehr oder w eniger weitreichende Teilergebnisse er
zielt worden, die im einzelnen darzustellen hier zu 
weit führen würde. Die Tagespresse und die »Nach
richten“ der Studiengesellschaften für privatrechtliche 
A uslandsinteressen e. V., die jetzt mit der Zeitschrift 
„Recht der internationalen W irtschaft“ (Heidelberg) 
verbunden sind, haben hierüber laufend berichtet. 
Für Lateinamerika läßt sich zusammenfassend sagen, 
daß die meisten Staaten die Linie der bedingungslosen 
Enteignung verlassen haben. Einige Länder (Uruguay, 
Haiti, Domingo, Kuba, Kostarika) haben eine vollständige 
Rückgabe durchgeführt. Zu den Ländern, die zu gene
rellen oder häufigen individuellen Kompromißlösungen 
bereit gewesen sind, gehören Persien, die Südafrika
nische Union, Dänemark, die Türkei, Griechenland, 
Belgien, Luxemburg, Chile.
E n g l a n d :  Zwischen Deutschland und England ge
lang eine besonders erfreuliche Sonderlösung für eine 
bestimmte Vermögensart, nämlich die deutschen Ver- 
sicherungsansprüche in England. Zwischen den beider-

seitigen Spitzenorganisationen der Versicherungsgesell
schaften wurde m it Billigung der britischen und der 
deutschen Regierung ein Abkommen abgeschlossen, 
das eine Saldierung der beiderseitigen Versicherungs
ansprüche und damit eine Erhaltimg der Rechte der 
deutschen Versicherungsnehm er bewirkt. Mit der for
mellen Genehmigung dieses V ertrages darf in abseh
barer Zeit gerechnet werden.

AUSSICHTEN FÜR WEITERE REGELUNGEN 

In der heutigen W eltlage, in der aus dem Apostel der 
physischen und psychischen Entwaffnung der Apostel 
der bedingungslosen Aufrüstung, in  der aus Bundes
genossen Todfeinde und aus dem Todfeind der an
scheinend zuverlässigste Bundesgenosse wird, darf man 
wohl davon ausgehen, daß für die Zukunft nur das 
Unerwartete erw artet w erden darf. Für die Bemühun
gen um d ie deutschen Auslandsverm ögen ergibt sich 
hieraus, daß grundsätzlich, wenn auch vielleicht nicht 
immer in der Praxis, noch alles zu erreichen ist. 
G u a t e m a l a :  Ein anschauliches Beispiel für den un
erw arteten Umschwung der Lage bietet Guatemala. Die 
Enteignung der nam haften und zahlreichen deutschen 
Vermögen, die in diesem  Lande eine wirtschaftlich 
ausschlaggebende Funktion erfüllten, schien un ter der 
Herrschaft des bisherigen halbkommunistischen Re
gimes Arbenz genau so endgültig zu sein w ie die Ent
eignungen in  Sowjet-Schlesien oder England. Nach der 
Errichtung der mit dem W esten verbündeten, Regierung 
des Präsidenten A rm as sind bereits durch d ie von dem 
guatemaltekischen Kongreß genehmigten V erträge vom 
17. 12. 1954 an  die United Fruit Comp, die ihr ebenfalls 
fortgenommenen Vermögen im ter gewissen Auflagen 
zurückgegeben worden. Es ist erkennbar, daß die neue 
Regierung sich darüber k lar ist, daß auch die W ieder
herstellung geordneter Beziehungen zur Bundesrepu
blik von einer angemessenen Lösung der Vermögens
frage abhängig ist.
A r g e n t i n i e n  : Noch vor kurzem  erschien jede 
Hoffnung utopisch, A rgentinien könnte sich jem als zur 
H erausgabe der etw a 30 blühenden deutschen Unter
nehm ungen entschließen, die auf den argentinischen 
Staatstrust DINIE überführt wurden und die Grund
lage des langfristigen staatlichen Industrieplans sein 
sollten. S taatspräsident Perón hat jedoch aus der Er
kenntnis, daß Staatsbetriebe unwirtschaftlich sind und 
daß die Enteignung sich mit dem  traditionellen deutsch- 
argentinischen V erhältnis nicht verträgt, vor etwa 
einem Jah r seine Einwilligung zu privaten  V erhand
lungen über die M odalität e iner Rückgabe gegeben. 
Er hat seinen grundsätzlichen Entschluß zur Rückgabe 
sämtlicher Vermögen erneut in  einer feierlichen Groß
kundgebung bestätigt, die anläßlich der W iedererrich
tung eines Dachverbandes der argentinisch-deutschen 
V ereinigung kürzlich in Buenos A ires stattfand. 
B r a s i l i e n :  Auch mit der brasilianischen Regierung 
steht seit längerer Zeit ein deutsches Konsortium zur 
Verwirklichung der Vermögensrückgabe in  Verhand
lungen.
P o r t u g a l : Die deutschen Vermögen in Portugal 
sind dank der unerschütterlichen rechtlichen Haltung 
der portugiesischen Regierung und insbesondere des
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Staatsdiefs Salazar unangetastet. Die Rüdegabe an  die 
Eigentümer nadi dem M uster der Sdiweizer Lösung 
dürfte im Grundsatz keine Sdiwierigkeiten mehr be
reiten. Unklar ist nur die Höhe der an  die A lliierten 
abzuführenden Ablösungssumme.
S c h w e d e n :  W enn aud i Sdiweden m it einer unver- 
ständlidien Eile und G ründlidikeit die Liquidation der 
deutsdien Vermögen durdigeführt hat, so zeigen sidi 
jetzt dodi Anzeidien dafür, daß das Land sid i der Ver- 
pfliditung nidit entziehen will, m it dafür besorgt zu 
sein, daß den deutsdien Eigentümern aus dem soge
nannten Zwangs-Clearing eine angemessene Gegen- 
wert-Zahlung zufließt. Es stehen hierfür theoretisdi 
vor allem drei Posten zur Verfügung:
Ein Betrag von 150 Mill. skr, den Sdiweden auf Grund 
des W ashingtoner Abkommens von 1946 an  die drei 
westlidien Besatzungsmädite gezahlt hat, dam it diese 
hierfür in ihrer Eigensdiaft als stellvertretende deut- 
sdie Regierung W aren n ad i W estdeutsdiland einführen. 
Anläßlidi der Londoner Sdiuldenkonferenz hat sid i 
herausgestellt, daß die drei W estm ädite den Betrag 
entgegen der Auslegung, die Sdiweden dem W ashing
toner Abkommen gibt, a ls Bestandteil ihres Vermögens 
angesehen haben und die Rüdczahlung dieses Betrages 
als eines Bestandteils der sogenannten Nadikriegs- 
W irtsdiaftshilfen von der Bundesregierung verlangten. 
Sdiweden hat se it längerer Zeit energisdie V orstellun
gen in W ashington mit dem Ziel erhoben, daß dieser 
Betrag in irgendeiner W eise der deutsdien Ausgleidis- 
kasse für die Auszahlung an die deutsdien Eigentümer 
wieder verfügbar gem adit wird. Sdiweden sdieint ent
sdilossen zu sein, das im W ashingtoner Abkommen vor
gesehene Sdiiedsgeridit anzurufen, falls die A lliierten 
nidit in Kürze zu einer befriedigenden Lösung bereit sind. 
Der zweite Posten sind die von den deutsdien Sdiuld- 
nern zu erw artenden Einzahlungen, soweit sie durdi 
die Auszahlungen aus dem Liquidationserlös der deut
sdien Vermögen in  Sdiweden an die sdiw edisdien 
Gläubiger befreit worden sind. Mit einem Betrag von 
70 Mill. skr, die auf die Dawes-, Young- und Kreuger- 
Anleihen gezahlt sind, ist die Bundesregierung der bei 
weitem größte Sdiuldner der Ausgleidiskasse. 
Sdiließlidi ist aus dem Liquidationserlös ein nodi nidit 
an die sdiw edisdien Gläubiger verteilter Rest im Be
trage von ansdieinend etw a 50 Mill. sk r vorhanden.

W enn sidi aud i Sdiweden bisher einer Anerkennung 
der w iederholt von deutsdier Seite vorgebraditen For
derung entzogen hat, diesen Betrag nidit aud i nodi an 
die sdiw edisdien Gläubiger auszuzahlen, w odurdi aus 
versdiiedenen hier n id it näher zu entwidcelnden Grün
den fühlbare V erluste für die deutsdien Eigentümer 
entstehen würden, so hat es dodi bisher faktisdi keine 
weiteren Auszahlimgen über die bisherige Quote von 
15®/» hinaus vorgenommen. Es ist also zu hoffen, daß 
über das Sdiidcsal des immerhin nam haften Restes nodi 
nidit das letzte W ort gesprodien ist.
Ö s t e r r e i c h :  Die Vermögen in ö ste rre id i sind be
sonders namhaft und zahlreidi. Sie sind nodi nidit 
liquidiert, sondern werden im A uftrag der Besatzungs
m ädite von der österreidiisdien Regierung verwaltet. 
Ihr endgültiges Sdiidcsal is t angesidits des voi 
kurzem abgesdilossenen Staatsvertrages über ö s te r 
reid i erneut in  der Sdiwebe. Es ersdiein t jedodi un
denkbar, daß eine völlige Liquidation und Enteignung 
im Sinne der alliierten Politik von 1945 heute nodi 
A ussidit hat, verw irklidit zu werden.
O s t b l o c k :  In einer Zeit, in der man sid i daran er
innert, daß audi hin ter der W erra und dem Böhmer
wald eine Staatenw elt liegt, m it der politisdie Ver
bindungen zu unterhalten für die Bundesrepublik ein 
unabw eisbares Gebot der Selbsterhaltung sein mag, 
gewinnt audi das Sdiidcsal der dort verlorenen deut
sdien Auslandsvermögen w ieder an  Interesse. Bis
her m ußte es m it Redit als Zeitverlust angesehen w er
den, sid i hierüber Gedanken zu madien. Selbst wenn 
eine aud i nur teilweise Rüdcführung der Vermögen 
angesidits des staatskapitalistisdien Aufbaus der W irt- 
sdiaftsordnung dieser Länder w ahrsdieinlidi ist, so 
wird es sidi v ielleidit dodi lohnen, audi die Vermögen 
in den O ststaaten zu prüfen, um sie wenigstens als 
Gegenposten in einer etwaigen finanziellen Sdiluß- 
abredm ung berüdssiditigen zu können.
U S A :  Last not least bleibt die Hoffnung auf eine 
weitergehende Freigabe in den USA. Es fehlt bekannt- 
lid i n id it an Vorstößen der versdüedensten Art, vor 
allem in  beiden Häusern des am erikanisdien Kon
gresses, die zu gewissen Erwartungen bereditigen. 
Hier is t vor allem  die von dem jetzigen dem okratisdien 
Vorsitzenden des Reditsaussdiusses, Senator Kilgore, 
unverändert eingebradite „Dirksen Bill“ des vorigen

BERENBERG-GOSSLER & DREHER
(TiípjmiJUüíinJbin. lüje- d U  Œ u n xL n s^ m M jk. n )w l¡jekL cu n Á

COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGUROS, BOGOTÁ
ujnÁ 0̂  anxLiMn. 

Üw^-cunmkanisækejn. (Veriielm^LUtç^.g£Jijdlijâia4^

Hamburg 11, Alter Wall 32
Telefon: Sammel-Nummer 34 12 81 / Fernschreiber: 021 1157 / Telegramm-Adresse: SEGBERENBERG

1955/V 275



Jahres zu nennen (8. 2. 1955, S. 995), die die vöUige 
Rückgabe aller Vermögen audi an juristisdie Personen 
vorsieht. Von besonderem Interesse ist die von den 
drei Abgeordneten Morgan, Pildier und Rivers am 
28. März 1955 eingebradite „Joint Resolution“ (HR 264, 
265, 268), die erstmalig die Rüdegabe unter außenpoli- 
tisdien G esiditspunkten fordert. Die Beratung der 
„Joint Resolution“ wurde daher entgegen der bis
herigen Übung anstelle des Finanzaussdiusses dem 
Auswärtigen Aussdiuß des Abgeordnetenhauses zu
gewiesen.
Audi die am erikanisdien Pressekommentare zu dem 
wenig befriedigenden Absdiluß der deutsdi-amerika- 
tiisdien Regierungsverhandlungen lassen erkennen, daß 
die öffentlidie Meinung in den USA der Rüdogabe w eit 
aufgesdilossener gegenübersteht, als die am erikanisdie 
Regierung es annimmt oder wahrhaben will. So sdirieb 
die New York Times am 9. 3. 1955: „Man kann nidit 
behaupten, daß die Behandlung der privaten  Vermögen, 
das rühm lidiste Kapitel in der G esdiidite der west- 
lidien) Demokratie darstellt. Je  sdineller diese Frage 
unter voller Berüdcsiditigung der Grundsätze gelöst 
wird, für die wir eintreten, desto besser werden wir 
in der Lage sein, der kommunistisdien Herausforde
rung der freien W elt zu begegnen."
Es setzt sich in den USA zunehmend m ehr die Erkennt
nis durch, daß der m aterielle Nutzen aus der Fort-

nahme der 450 MilL $ deutscher Vermögen, die im 
übrigen den Kosten der Aufstellung einer modernen 
Division entsprechen, gering ist gegenüber dem weit
reichenden Schaden, der dadurch eintritt, daß der 
Grundsatz der bedingungslosen Achtung vor dem pri
vaten Eigentum erschüttert wird. Gerade diejenigen 
amerikanischen Kreise, die selbst Investitionen im 
W erte von M illiarden Dollars in fast allen  Ländern 
der Erde verteidigen, machen sid i zunehmend mehr 
zu w arnenden Sprechern zugunsten einer Rückgabe 
der deutschen sogenannten „Feindvermögen", deren 
ursprüngliche Eigentümer längst zu Bundesgenossen 
wurden.
Es ist im Lichte dieser Erfahrungen ein w eiteres be
deutendes Zeichen der ungebrochenen Lebenskraft 
Deutschlands und des w iederauflebenden Vertrauens 
der Deutschen in die Kraft der Rechtsordnung der 
westlichen W elt, daß W estdeutschland in der Zeit von 
1948 bis Anfang 1955 erneut für 420 Mill. DM neue 
Vermögensanlagem im Ausland geschaffen hat. Die 
Rückgabe der alten Verm ögensanlagen w ürde ein 
wirksam erer Beitrag zur internationalen W irtschafts
verflechtung und zur unverbrüchlichen Bindung W est
deutschlands sowohl w ie eines w iedervereinigten 
Deutsdilands an die westliche W elt sein als so manche 
V erträge und Deklarationen, die diesem Ziel zu dienen 
behaupten.

Elektrizitätserzeugung und -Verteilung in der 
Südafrikanisdien Union

Erich Bendheim, Johannesburg

D ie Prosperitätsphase, die wichtige Sparten der süd
afrikanischen W irtschaft in der Nachkriegsperiode 

durchliefen, sowie der ständig steigende Lebens
standard der Bevölkerung gaben der Ausdehnung der 
Elektrizitätserzeugung einen mächtigen Impuls. Eine 
einheitliche Produktionstätigkeit wäre jedoch ohne die 
Errichtung der „Electricity Supply Commission“ (Es- 
com), die durch den „Electricity Act No. 42" des Jah
res 1922 erfolgte, nicht möglich gewesen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt erschwerte eine Vielzahl von Elektrizitäts
werken mit beschränktem Aktionsradius und relativ 
geringer installierter Leistung eine rationelle Elektri
fizierung des Landes. W eite Gebiete waren daher von 
der Stromversorgung ausgeschlossen. Darüber hinaus 
w irkte der Mangel an Großkraftwerken hemmend aut 
die Expansion des Bergbaus und der Sekundär
industrien.
Obwohl die M itglieder der Escom-Verwaltung von 
der Regierung ernannt werden, handelt es sich in 
praktischer Auswirkung um ein rein privatwirtscfaaft- 
liches Unternehmen mit der Einschränkung, daß es 
nicht auf gewinnbringender Basis geführt wird. „Escom" 
unterliegt der Gerichtsbarkeit des „Electricity Control 
Board", einer von der Regierung gebildeten Körper
schaft, die die Energieerzeugung und -Verteilung aller 
Elektrizitätswerke in der Union überwacht. Im Rah

men der Parlam entsakte wurden die Funktionen der 
„Electricity Supply Commission" wie folgt festgelegt:
1. G ründung, E rw erb , U n te rh a ltu n g  und  E rw eiterung  von  
K raftw erken , d e re n  A ufgabe es ist, das E isenbahn- und 
H afenw esen , S tad tgem einden , lan d w irtsch aftlich e  B etriebe 
und  n ich t zu le tz t d ie In d u strieu n te rn eh m en  des L andes m it 
S trom  zu  versorgen-,
2. T echnische E n tw ick lung  d e r K raftw erke, E rforschung 
n eu e r u n d  zusätzlicher M ög lichke iten  fü r d ie  S trom verso r
gung auf a llen  G ebie ten  und  fü r die K om bination  v o n  K raft
w erk en  v e rsch ied e n en  T yps zum Z w ecke e in e r  gem ein
schaftlichen  E nerg iep roduk tion  zu b illigen  Tarifen.

ENTWICKLUNG
Als die Kommission im Jahre 1923 mit ihrer Tätigkeit 
begann, standen die Bruttoeinnahmen in einem durch
aus ungünstigen Verhältnis zu den Kapitalinvesti
tionen. W eite Kreise der südafrikanischen Bevölke
rung waren sich zu dieser Zeit der Bedeutung der 
Elektrizitätswirtschaft noch n id it voll bewußt. Obwohl 
die Lage sich von Jahr zu Jah r beachtlich besserte, 
konnte de facto von einer beschleunigten Expansion 
des Elektrizitätswesens erst se it 1946 gesprochen wer
den, wobei in den Jahren 1951 bis 1953 Rekordein
nahmen zu verzeichnen waren. Die Einnahmen stiegen 
von 10,9 Mill. £ 1951 auf 12,6 Mill. £ 1952 und auf
15,5 Mill. £  1953. Zur Zeit befinden sich 16 Hauptkraft
werke der „Escom“ in Betrieb, die bis dato einen
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